
 

Antrag auf Phänotyp-Beurteilung und ggf. 
Registrierung inkl. Verpflichtungserklärung 

 
Unter Bezug auf die Durchführungsbestimmungen des VDH zur Zuchtordnung und 

Zuchtbuch- /Registerführung, Stand: 26.04.2015  
 

Irish Wolfhound Club e.V., Dahler Strasse 15, 51674 Wiehl, 
Telefon: +49 2262 751061,  

Email: office@iw-info.de, Internet: www.iw-info.de 

Commerzbank Wiehl 
IBAN: DE51384400160721100600 

B.I.C. COBADEFF384 
 

 

 
Hiermit beantrage ich _________________________________________________________ 
    (Name des Eigentümers) 

 
Wohnhaft in ________________________________________________________________ 
    (Wohnadresse des Eigentümers) 
 

die Phänotyp-Beurteilung und für den Fall, dass der Hund aufgrund seines phänotypischen 

Erscheinungsbildes der o. g. Rasse als wahrscheinlich zugehörig eingestuft wird, die Ausstellung einer 
Registrierbescheinigung, die ggf. – nach erfolgreicher Zuchtzulassung und Erfüllung der weiteren 

Voraussetzungen durch den Züchter – im VDH zur Zucht mit diesem Hund berechtigt.. 
 

Gleichzeitig verpflichte ich mich, die für meinen Hund 
 

Geschlecht:  □ Rüde    □ Hündin 

 

Rasse:     IRISH WOLFHOUND 

 

 
Name: __________________________________________________________________________ 

 
 

Wurfdatum: _____________________ Alter: ________   Farbe: _________________________
   

 

Chipnummer: ____________________________________________________________________ 
 

vom IWC e.V. ausgestellte Registrierbescheinigung sofort zurückzugeben, sofern der Hund außerhalb 
des VDH zur Zucht verwendet werden soll. 

Sollte der IWC e.V. Kenntnis davon erhalten, dass der o.g. Hund zur Zucht außerhalb des VDH 

eingesetzt wurde, wird diese Bescheinigung ungültig und zurückgefordert. Der Eigentümer verpflichtet 
sich, einer entsprechenden Aufforderung zur Rückgabe unverzüglich Folge zu leisten. 

 
Die Original-Ahnentafel (ausgestellt durch): _______________________________________ ist beigefügt. 
       Verein 

 

Sie wird durch die Registrierbescheinigung ersetzt. Mir ist bekannt, dass im Zuge der Aufnahme eines 

nicht in der FCI gezüchteten Hundes folgende Daten Bestandteil der Registrierbescheinigung sind: 
Rufname des Hundes (ohne Zwingername), Wurfdatum (sofern bekannt), Geschlecht, Farbe, 

Tätowier- oder Chipnummer, Angaben zum Eigentümer. Es werden keine Ahnen eingetragen. Die leer 
gebliebenen Felder werden mit dem Hinweis: „Nicht nach den VDH- und FCI-Regeln gezüchtet“ 

versehen. 
 

Die Gebühren für die Phänotypbeurteilung und ggf. Registrierung werden per Lastschrift eingezogen. 

 
 

 
 
 

 

Datum, Unterschrift des Eigentümers 

mailto:office@iw-info.de

